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Auf dem Weg zu einem modernen Betreuungsrecht 

Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
vom 04.05.2021, das zum 01.01.2023 in Kraft tritt, stellt eine „grund-
legende Modernisierung“ des Betreuungsrechts dar (BT-Drucks. 
19/24445).

Das BGB wurde in Bezug auf das Vormundschafts- und Betreuungs-
recht vollkommen neu strukturiert.

Für alle Akteure im Betreuungsrecht ergeben sich nun neue Heraus-
forderungen. 

Die beruflichen Betreuer und Betreuerinnen müssen sich mit den 
neuen gesetzlichen Regelungen vertraut machen und diese in der 
beruflichen Tätigkeit in allen Bereichen entsprechend umsetzen.

Entwicklung des Betreuungsrechts seit 1992 

Mit der Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts für 
Volljährige zum 01.01.1992 war bereits eine erste große Reform voll-
zogen worden. Damit war das Vormundschaftsrecht, das in vielen 
Teilen aus der Zeit der Entstehung des BGB entstammte, grund-
legend reformiert worden. 

„Ziel der Reform als modernes Erwachsenenschutzrecht war es 
damals, die Maßnahmen staatlicher Fürsorge über Erwachsene auf 
das im Einzelfall erforderliche Maß zu beschränken und das mit 
Selbstbestimmung der Betroffenen zu achten. Die Rechtsstellung 
sollte nicht nur materiell-rechtlich sondern auch verfahrensrechtlich 
abgesichert werden.“ (Diekmann, BtPrax 1/2022, S. 3)

Es gab umfassende gesetzliche Änderungen. Der Gesetzgeber 
schaffte die Entmündigung und Gebrechlichkeitspflegschaft ab 
und die gesetzlichen Bestimmungen wurden umfassender darauf 
ausgerichtet, dass das Wohl und die Wünsche der hilfebedürftigen 
Menschen beachtet werden.

In den folgenden Jahren hatte sich immer wieder gezeigt, dass wei-
tere gesetzliche Regelungen notwendig sind, um den Betroffenen 
mehr Rechte auf Selbstbestimmung und Autonomie zuzugestehen 
und auch den Schutz der betroffenen Personen bei erheblichen 
Selbstgefährdungen sicherzustellen.

Geschaffen wurden u. a. gesetzliche Bestimmungen zur Einbezie-
hung von Vollmachten, zur Patientenverfügung, zum Patienten-
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rechtegesetz und zuletzt durch die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Zwangsbehandlung.

Warum zeigte sich dringendes Bedürfnis für die Betreuungs-
rechtsreform? 

Im Dezember 2006 wurde von den Vereinten Nationen das Über-
einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK) verabschiedet. 

Entsprechend Art. 12 der UN-Behindertenrechtskonvention steht 
Menschen mit Behinderungen das Recht auf gleiche Anerkennung 
vor dem Recht zu.

Aus Art. 12 ergibt sich die Verpflichtung der Vertragsstaaten, dafür 
zu sorgen, dass „Menschen mit Behinderungen das Recht haben, 
überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden und dass sie in allen 
Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit genießen (Abs. 2). Nach Art. 13 Abs. 3 UN-BRK tref-
fen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, um ihnen Zugang 
zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung 
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit ggf. benötigen. Zudem stellen 
sie sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts- und Handlungs-
fähigkeit betreffenden Maßnahmen (…) wirksame Sicherungen vor-
gesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen 
müssen u.a. gewährleisten, dass (…) die Rechte, der Wille und die 
Präferenzen der betreffenden Person geachtet werden (Abs. 4).“ 
(Diekmann, BtPrax 1/2022, S. 4) 

Seit dem Beitritt Deutschlands zur UN-Behindertenrechtskonvention 
am 26.03.2009 wurde geprüft, ob das Betreuungsrecht den Vor-
gaben der UN-BRK entspricht.

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden im Auftrag des BMJV die For-
schungsvorhaben zur „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ und 
zur „Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreu-
ungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte ‚andere Hilfen‘“ 
durchgeführt.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen „haben gezeigt, dass das 
Gebot größtmöglicher Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-
derungen im Sinne von Art. 12 der Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (…) im Vorfeld und innerhalb der Betreuung nicht durch-
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gängig zufriedenstellend verwirklicht ist und es zudem Qualitäts-
mängel in der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
gibt, die auch Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
erforderlich machen.“ (BT-Drucks. 19/24445, S. 1)

Ziele der Betreuungrechtsreform 

Entsprechend der Beratungen über die Forschungsergebnisse sollte 
die Gesetzesänderung zum Betreuungsrecht ausgerichtet sein auf 
die zentralen Ziele

▪▪ Selbstbestimmung und Autonomie unterstützungsbedürftiger 
Menschen im Vorfeld und innerhalb einer rechtlichen Betreuung 
zu stärken,

▪▪ die Qualität der rechtlichen Betreuung in der Anwendungspraxis 
zu verbessern und 

▪▪ durch eine bessere Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes, 
inbesondere an der Schnittstelle zum Sozialrecht sicherzustellen, 
dass ein rechtlicher Betreuer nur dann bestellt wird, wenn dies 
zum Schutz des Betroffenen erforderlich ist. 

Die Reform sollte „in ihrer Gesamtheit der besseren Verwirklichung 
der Zugangsverpflichtung aus Art. 12 Abs. 3 der UN-Behinderten-
rechtskonvention dienen: Orientiert am individuellen Unterstüt-
zungbedarf, soll das gesamte System des Betreuungsrechts mög-
lichst effektiv darauf ausgerichtet sein, der betroffenen Person den 
Zugang zu der konkret erforderlichen Unterstützung bei der Aus-
übung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit zukommen zu lassen. 
Gleichzeitig ist aber weiterhin im Spannungsverhälntis zwischen 
Fürsorge und Freiheit der konkret erforderliche Schutz der Betrof-
fenen Person im Falle einer erheblichen Selbstgefährdung sicher-
zustellen.“ (Schnellenbach, BtPrax 4/2020, S. 119)

Das Betreuungsrecht wurde in diesem Sinn im BGB angepasst an die 
aktuellen Erfordernisse und auch die bereits durch die Rechtspre-
chung erfolgten Vorgaben. Es wurde vollkommen neu strukturiert; 
anstelle des Betreuungsbehördengesetzes wurde das Betreuungs-
organisationsgesetz geschaffen, die Betreuerregistrierungsverord-
nung wurde am 13.07.2022 erlassen, Änderungen in der ZPO und 
dem SGB sind erfolgt, um die Ziele der Reform zu erreichen.
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Schnelle Orientierung im neuen Recht

Diese Arbeitshilfe zur Reform des Betreuungsrechts soll berufliche 
Betreuern und Betreuerinnen über die neuen gesetzlichen Regelun-
gen informieren, den Umgang mit der vollkommenen Neugestal-
tung der gesetzlichen Vorschriften erleichtern und herausstellen, 
welche Neuerungen die Reform des Betreuungsrechtes für die be-
rufliche Tätigkeit als Betreuer mit sich bringt sowie die praktische 
Anwendung in der Betreuertätigkeit unterstützen.

Neben Erläuterungen zum neuen Recht wurde der ab 01.01.2023 
geltende Gesetzeswortlaut eingefügt.

Die Begründung zu den erfolgten umfassenden Änderungen ergibt 
sich aus der Bundestagsdrucksache zum Reformgesetz (BT-Drucks. 
19/24445). Diese ist Grundlage der gegenständlichen Darstellung 
der neuen gesetzlichen Regelungen zum Betreuungsrecht. Die Aus-
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führungen der Bundestagsdrucksache beinhalten die Begründung 
der neuen gesetzlichen Regelungen und teilweise auch Ausfüh-
rungen zu bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben; sie können 
insoweit bei Auftreten besonderer Fragen eine Hilfe sein. Wichtige 
Passagen wurden daher im Wortlaut übernommen.

Folgende Literatur wurde bei der Erarbeitung dieser Arbeitshilfe 
verwendet:

▪▪ Bürkel, Ina/Plitzko, Dennis. BtOG – Das neue Betreuungsorgani-
sationsgesetz, Walhalla Fachverlag

▪▪ Deinert, Horst. Synopse BGB – Betreuungsrecht, www.horst-
deinert.de/app/download/19076239425/BtOG_Synopse_2023.
pdf (abgerufen am 06.11.2022)

▪▪ Diekmann, Andrea. 30 Jahre Betreuungsrecht – Auf dem Weg 
zur Vollendung einer Jahrhundertreform!?, BtPrax 1/2022 S. 3

▪▪ Schnellenbach, Anette/Normann-Scheerer, Sabine/Loer, Annette. 
Der Referentenentwurf zur Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts – Was bringt er Neues im Betreuungsrecht?, 
BtPrax 4/2020, S. 119. Fortführung des Aufsatzes in BtPrax 3/2021, 
S. 83.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit – und um diese komplexe Ma-
terie nicht noch komplizierter zu machen –, haben Autorin und Ver-
lag beschlossen, nicht zu gendern. Sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter.

Ich hoffe, dass Ihnen die nachfolgenden Ausführungen beim Über-
gang in das neue Recht helfen!

Marianne Berndorfer, im Dezember 2022
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Abkürzungen

Abs. Absatz
Az. Aktenzeichen
Aufl. Auflage
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BtOG Betreuungsorganisationsgesetz
BtRegV Betreuerregistrierungsverordnung 
BT-Drucks. Bundestagsdrucksache
BtPrax Betreuungsrechtliche Praxis (Zeitschrift)
bzw. beziehungsweise
d. h. das heißt
f./ff. folgende
EinSiG Einlagensicherungsgesetz
FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
gem. gemäß
ggf. gegebenenfalls
i. V. m. in Verbindung mit
KG Kammergericht (Berlin)
Nr. Nummer
OLG Oberlandesgericht
RPflG Rechtspflegergesetz
Rn. Randziffer
S. Seite
s. a. siehe auch
s. o. siehe oben
sog. sogenannt
SGB Sozialgesetzbuch
u. a. unter anderem
VBVG Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz
vgl. vergleiche
UN-BRK Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
WBVG Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
WEG Wohnungseigentumsgesetz
z. B. zum Beispiel
ZPO Zivilprozessordnung
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BtOG, BtRegV: Die neuen gesetzlichen Vorgaben
Durch das Betreuungsrechtsänderungsgesetz wurde auch die Vo-
raussetzung für die Aufnahme bzw. die Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit als Betreuer neu geregelt. So sind künftig eine Registrie-
rung inklusive Sachkundenachweis und Nachweis einer Berufshaft-
pflichtversicherung Pflicht. Für bereits vor dem 01.01.2023 tätige 
Berufsbetreuer bzw. für Betreuer, die am 01.01.2023 neu starten 
möchten, gibt es Übergangsfristen bzw. Übergangsregelungen.

Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen befinden sich im neu 
geschaffenen Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), welches das 
bisherige Betreuungsbehördengesetz (BtBG) ablöst. In § 23 Abs. 5 
BtOG und § 24 Abs. 4 BtOG findet sich jeweils eine Ermächtigung 
zum Erlass einer Rechtsverordnung zur weiteren inhaltlichen Aus-
gestaltung. Diese Verordnung wurde als Betreuerregistrierungsver-
ordnung (BtRegV) verkündet; hier sind insbesondere Einzelheiten 
geregelt zur erforderlichen persönlichen Eignung, zur erforderli-
chen Sachkunde sowie ihres Nachweises.

Gesetzliche Vorgaben zum Registrierungsverfahren inklusive Sach-
kundenachweis

§ 23 BtOG Registrierungsvoraussetzungen; Verordnungsermächtigung

(1) Voraussetzungen für eine Registrierung als beruflicher Betreuer sind:

1. die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, 

2. eine ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit als beruflicher Betreuer 
und 

3. eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus der Berufs-
tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden mit 
einer Mindestversicherungssumme von 250 000 Euro für jeden Ver-
sicherungsfall und von 1 Million Euro für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 1 erforderliche Zuverlässigkeit fehlt in der 
Regel, wenn

1. die Person hinsichtlich der Tätigkeit als beruflicher Betreuer einem 
Berufsverbot nach § 70 des Strafgesetzbuchs oder einem vorläufigen 
Berufsverbot nach § 132a der Strafprozessordnung unterliegt, 

2. die Person in den letzten drei Jahren vor Stellung des Registrierungs-
antrags wegen eines Verbrechens oder eines vorsätzlich begangenen, 
für die Führung einer Betreuung relevanten Vergehens rechtskräftig 
verurteilt worden ist, 

3. in den letzten drei Jahren vor der Antragstellung eine Registrierung 
nach § 27 widerrufen worden ist oder 
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4. die Vermögensverhältnisse der Person ungeordnet sind, was in der 
Regel der Fall ist, wenn über das Vermögen der Person das Insolvenz-
verfahren eröffnet worden oder sie in das vom zentralen Vollstre-
ckungsgericht zu führende Schuldnerverzeichnis (§ 882b der Zivilpro-
zessordnung) eingetragen ist. 

(3) 1Die nach Absatz 1 Nummer 2 erforderliche Sachkunde ist gegenüber 
der Stammbehörde durch Unterlagen nachzuweisen. 2Sie hat zu umfassen:

1. Kenntnisse des Betreuungs- und Unterbringungsrechts, des dazuge-
hörigen Verfahrensrechts sowie auf den Gebieten der Personen- und 
Vermögenssorge, 

2. Kenntnisse des sozialrechtlichen Unterstützungssystems und 

3. Kenntnisse der Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen und 
Behinderungen und von Methoden zur Unterstützung bei der Ent-
scheidungsfindung. 

(4) 1Ist die Person, die eine Registrierung als beruflicher Betreuer beantragt, 
Mitarbeiter eines nach § 14 anerkannten Betreuungsvereins oder legt sie 
eine Anstellungszusage eines anerkannten Betreuungsvereins vor und 
kann sie zum Zeitpunkt der Antragstellung das Vorliegen der Sachkunde 
nicht vollständig, aber in wesentlichen Teilen nachweisen, kann die Stamm-
behörde die Person als beruflicher Betreuer registrieren, wenn

1. die Voraussetzungen für die Registrierung nach Absatz 1 Nummer 1 
und 3 vorliegen und 

2. der Betreuungsverein sicherstellt, dass die Person bis zum vollständigen 
Nachweis ihrer Sachkunde durch einen Mitarbeiter, der als beruflicher 
Betreuer registriert ist, bei den von ihr geführten Betreuungen ange-
leitet und kontrolliert wird. 

2Die Sachkunde ist gegenüber der Stammbehörde bis zum Ablauf eines 
Jahres ab Registrierung vollständig nachzuweisen. Die Behörde kann die 
Frist für die Erbringung des Nachweises verlängern, wenn die registrierte 
Person nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden verhindert ist, die Frist 
einzuhalten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten zu den Voraussetzungen der 
Registrierung nach den Absätzen 1 bis 4, insbesondere die Anforderungen 
an die Sachkunde und ihren Nachweis einschließlich der Anerkennung 
und Zertifizierung von Anbietern von Sachkundelehrgängen und betreu-
ungsspezifischen Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgängen, an die An-
erkennung ausländischer Berufsqualifikationen sowie, auch abweichend 
von den Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes für die Pflichtver-
sicherung, an Inhalt und Ausgestaltung der Berufshaftpflichtversicherung 
einschließlich möglicher Gründe für den Ausschluss der Haftung, die den 
Zweck der Haftpflichtversicherung nicht gefährden, und der Bestimmung 
der zuständigen Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes.
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§ 2 BtRegV Persönliche Eignung

Der Antragsteller muss die Gewähr dafür bieten, seine Aufgaben als recht-
licher Betreuer, insbesondere diejenigen, die sich aus § 1821 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs ergeben, erfüllen zu können.

§ 12 BtRegV Gespräch zur Feststellung der persönlichen Eignung

(1) Die Stammbehörde soll das Gespräch mit dem Antragsteller zur Fest-
stellung der persönlichen Eignung nach § 24 Absatz 2 des Betreuungsorga-
nisationsgesetzes mit mindestens zwei Mitarbeitern der Stammbehörde 
führen, von denen mindestens einer über Berufserfahrung auf dem Gebiet 
der rechtlichen Betreuung verfügt. Die Stammbehörde kann anstelle eines 
eigenen Mitarbeiters auch einen Mitarbeiter einer anderen Behörde hin-
zuziehen. 

(2) Das Gespräch ist zu protokollieren. 

 

§ 3 BtRegV Sachkunde

(1) Die nach § 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Betreuungsorganisations-
gesetzes erforderliche Sachkunde umfasst folgende Kenntnisse einschließ-
lich der Fähigkeit zu ihrer praktischen Anwendung:

1. Kenntnisse über die gesetzlichen Voraussetzungen der Betreuerbestel-
lung und der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts, die rechtlichen 
Grundlagen der Betreuungsführung, insbesondere die Pflichten des Be-
treuers gegenüber dem Betreuten und dem Betreuungsgericht, sowie 
über die gesetzlichen Voraussetzungen für Freiheitsentziehungen und 
ärztliche Zwangsmaßnahmen, jeweils einschließlich des dazugehörigen 
Verfahrensrechts, 

2. Kenntnisse auf dem Gebiet der Personensorge, insbesondere Grund-
kenntnisse über typische betreuungsrelevante Erkrankungen und Be-
hinderungen, deren Auswirkungen, Gefahren und Behandlungsmög-
lichkeiten, Patientenrechte, Einwilligungsfähigkeit, Anforderungen 
an und Rechtsfolgen von Patientenverfügungen, Möglichkeiten der 
Vermeidung von Freiheitsentziehungen und ärztlichen Zwangsmaß-
nahmen und 

3. Kenntnisse auf dem Gebiet der Vermögenssorge, insbesondere über 
die Grundlagen der Rechtsgeschäftslehre, des Miet- und Kaufvertrags-
rechts, der Haftung, der Vermögensverwaltung und der Schulden-
regulierung.

(2) Die nach § 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Betreuungsorganisations-
gesetzes erforderliche Sachkunde umfasst folgende Kenntnisse:

1. Kenntnisse des Sozialrechts, insbesondere zu

a) Grundlagen und Umfang der Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts einschließlich der Kosten der Unterkunft, vor allem nach 
dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
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b) Sozialleistungsansprüchen nach dem Fünften, Sechsten und Elften 
Buch Sozialgesetzbuch, 

c) Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzung von sozialrecht-
lichen Ansprüchen unter Beachtung sozialrechtlicher Mitwirkungs-
pflichten und

2. Kenntnisse zu Sozial- und Hilfestrukturen in der Praxis, insbesondere 
zu

a) Teilhabeleistungen vor allem nach dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch, 

b) Pflegeleistungen in Kombination mit anderen Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch und 

c) Methoden zur fallbezogenen Erschließung und Nutzung von Sozial- 
und Hilfestrukturen sowie von Netzwerken.

(3) Die nach § 23 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Betreuungsorganisations-
gesetzes erforderliche Sachkunde umfasst folgende Kenntnisse:

1. Grundlagen der Kommunikation und Umsetzung in der Praxis und 

2. betreuungsspezifische Kommunikation und Methoden zur Unterstüt-
zung bei der Entscheidungsfindung.

(4) Die Einzelheiten der inhaltlichen Anforderungen an die Sachkunde 
nach den Absätzen 1 bis 3 ergeben sich aus den in der Anlage bestimmten 
Modulen.

 

§ 4 BtRegV Nachweis der Sachkunde

Die erforderliche Sachkunde ist wie folgt nachzuweisen:

1. durch ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines anerkannten 
Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgangs nach § 5, 

2. durch ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines anerkannten 
Sachkundelehrgangs nach § 6 oder 

3. durch anderweitige Nachweise nach § 7.

 

§ 5 BtRegV Nachweis der Sachkunde durch betreuungsspezifische Studien-, 
Aus- oder Weiterbildungsgänge

(1) Die erforderliche Sachkunde kann durch ein Zeugnis über den erfolg-
reichen Abschluss eines nach Absatz 2 Satz 1 anerkannten Studiengangs 
nachgewiesen werden. 

(2) Auf Antrag der Hochschule erteilt die nach Landesrecht zuständige 
Behörde für einen im jeweiligen Land von der Hochschule angebotenen 
Studiengang die Anerkennung, wenn dieser alle für den Nachweis der 
Sachkunde erforderlichen Kenntnisse nach § 3 Absatz 1 bis 3 vermittelt. 
Eine nach Satz 1 erteilte Anerkennung gilt bundesweit. 

fachbuch.indd   17 27.11.2022   13:25:08



Voraussetzungen für die Berufstätigkeit

18 www.WALHALLA.de

1

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Aus- und Weiterbildungs-
gänge, die von oder in Kooperation mit Hochschulen angeboten werden 
und die alle Kenntnisse nach § 3 einschließlich der in der Anlage kon-
kretisierten Inhalte vermitteln.

 

§ 6 BtRegV Nachweis der Sachkunde durch Sachkundelehrgang

(1) Die erforderliche Sachkunde kann durch ein Zeugnis über den erfolg-
reichen Abschluss eines nach § 8 Absatz 1 anerkannten Sachkundelehr-
gangs nachgewiesen werden. 

(2) Ein Sachkundelehrgang besteht aus den in der Anlage bestimmten 
Modulen. Die Vermittlung der in den Modulen vorgesehenen Inhalte hat 
auch praktische Übungen zu umfassen. Der Umfang eines gesamten Sach-
kundelehrgangs beträgt mindestens 270 Zeitstunden einschließlich Vor- 
und Nachbereitungszeit. Die einzelnen Module müssen mindestens die in 
Spalte 3 der Anlage aufgeführten Zeitstunden umfassen. 

(3) Jedes Modul endet mit einer Prüfung, deren Bestehen den erfolgreichen 
Abschluss des Moduls nachweist.

 

§ 7 BtRegV Anderweitiger Nachweis der Sachkunde

(1) Die erforderliche Sachkunde kann auch durch Zeugnisse oder sons-
tige Leistungsnachweise über nicht nach § 5 Absatz 2 und 3 anerkannte 
Studien-, Aus- oder Weiterbildungsgänge nachgewiesen werden, wenn 
diese den Erwerb aller Kenntnisse nach § 3 belegen. Zeugnisse und sonstige 
Leistungsnachweise können, soweit erforderlich, durch weitere Unterlagen 
ergänzt werden. 

(2) Kann der Antragsteller Teilbereiche der Kenntnisse nach § 3 anderweitig 
nachweisen, hat er im Übrigen seine Sachkunde durch den erfolgreichen 
Abschluss eines oder mehrerer Module eines nach § 8 Absatz 1 anerkannten 
Sachkundelehrgangs oder eines nach § 5 anerkannten Studien-, Aus- oder 
Weiterbildungsgangs nachzuweisen. 

(3) Ein anderweitiger Nachweis ist nur geführt, soweit die nachgewiesenen 
Kenntnisse nach Inhalt und Umfang den Anforderungen gemäß § 6 Ab-
satz 2 einschließlich der Anlage im Wesentlichen gleichwertig sind. Hierzu 
kann die Stammbehörde in Zweifelsfällen eine Stellungnahme der nach 
Landesrecht für die Anerkennung nach § 8 Absatz 1 zuständigen Behörde 
einholen. 

(4) Auf Antrag entscheidet die Stammbehörde bereits vor Einleitung des 
Registrierungsverfahrens durch gesonderten Bescheid, ob und inwieweit 
der anderweitige Nachweis durch die vorgelegten Unterlagen erbracht 
werden kann. 

(5) Kann der Antragsteller Teilbereiche der Kenntnisse nach § 3 ander-
weitig nachweisen und verfügt er über eine mehrjährige für die Führung 
der Betreuung nutzbare Berufserfahrung, die einem Nachweis nach Absatz 
2 im Wesentlichen gleichwertig ist, oder eine entsprechende mehrjährige 
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